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Vorwort

Dieses Buch ist aus Manuskripten zu Strahlenschutzkursen entstanden, die vornehm-
lich zur Ausbildung von Strahlenschutzbeauftragten für den Umgang mit radioakti-
ven Stoffen sowie für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern und Be-
schleunigern dienen. Es wendet sich daher insbesondere an Techniker, Ingenieure 
und Naturwissenschaftler sowie andere Mitarbeiter in Betrieben und Einrichtungen, 
die sich berufsbedingt mit den Grundlagen des Strahlenschutzes vertraut machen 
wollen oder müssen.

Das Buch vermittelt Grundkenntnisse sowie weiterführende Informationen zu eini-
gen ausgesuchten Fachgebieten der nichtmedizinischen Anwendung. Die Darstellun-
gen beschränken sich auf die wesentlichen Sachverhalte, ohne ausführliche Begrün-
dungen, mathematische Ableitungen und technische Einzelheiten zu liefern. Die 
ersten Kapitel behandeln die physikalischen Grundlagen, die Dosimetrie sowie die 
biologischen Wirkungen ionisierender Strahlung. Auch die Thematik der natürlichen 
Umgebungsstrahlung wird behandelt, um eine realistische Einschätzung der Richt-
werte und Dosisgrenzwerte in den Rechtsvorschriften zu ermöglichen. Schwerpunkte 
des Buches sind die Strahlungsmessung und die Schutzmaßnahmen gegen die äußere 
und innere Strahlenexposition. Neben den grundsätzlichen Erläuterungen werden 
die für viele Aufgabenstellungen erforderlichen Berechnungsregeln dargelegt. Zahl-
reiche Tabellen und Diagramme vervollständigen die Inhalte, sodass das Buch auch 
in der Praxis Verwendung finden kann. Eine Anleitung zur Lösung praktischer Prob-
leme wird durch die Beispiele geliefert, bei denen Formeln und Daten angewendet 
werden.

Trotz einer grundlegenden Überarbeitung der Inhalte wurde der Aufbau des Buches 
auch in der achten Auflage beibehalten. Wesentliche Veränderungen betreffen Kapi-
tel 9 und Kapitel 10 und die dazugehörigen Tabellen und Diagramme in Kapitel 15 
(Anhang). Neu berechnet wurden neben den Dosisleistungskonstanten für ausge-
suchte Radionuklide auch die Schwächungsfaktoren für Gammastrahlung der ge-
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bräuchlichen Abschirmmaterialien. Hierzu werden mehrere Datensätze für unter-
schiedliche Abschirmungsgeometrien zur Verfügung gestellt. Zum Teil stehen diese 
unter plus.hanser-fachbuch.de zum Download bereit. Neu überarbeitet wurden die 
Tabellen mit den Kenndaten von Radionukliden, mit den Dosiskoeffizienten für In-
halation und Ingestion und mit den Dosisleistungskoeffizienten für Luft- und Wasser-
submersion sowie für Bodenstrahlung. Im Zusammenhang mit dem überarbeiteten 
Modell zur Beschreibung des biokinetischen Verhaltens radioaktiver Stoffe im 
menschlichen Körper wurden auch die grafischen Darstellungen der Retentions- und 
Exkretionsfunktionen erneuert.

Die Fachverzeichnisse (Kapitel 16) sind grundlegend überarbeitet und ergänzt wor-
den. Sie sollen dem Leser weiterführende Informationsquellen zur Vertiefung der 
Fachkenntnisse erschließen. Erfahrungsgemäß sind dabei nicht nur Fundstellen für 
Literatur von Interesse, sondern auch solche Quellen, die Fundstellen verwalten 
oder Informationen in Form von Datenbanken und Applikationssoftware selbst zur 
Verfügung stellen. Das Internet ist hierbei eine unverzichtbare Quelle. Dementspre-
chend liefern die Fachverzeichnisse auch eine Auswahl von Internetadressen zu 
physikalischen und dosimetrischen Grundlagendaten, Rechenprogrammen, Institu-
tionen, Dienstleistungsunternehmen usw., die für den Strahlenschützer hilfreich 
sein können.

Da die Praxis des Strahlenschutzes entscheidend durch administrative Tätigkeiten be-
stimmt wird, sind auch die grundlegenden deutschen Rechtsvorschriften zum Strah-
lenschutz in das Buch einbezogen worden. Schwerpunktmäßig befasst sich das Buch 
mit den sogenannten geplanten Expositionssituationen, während die außerdem vom 
StrlSchG formulierten Notfallexpositionssituationen und die bestehenden Expositions-
situationen nicht in gleicher Breite abgehandelt werden. Allerdings sind bei Druckle-
gung dieses Buches noch nicht alle amtlichen Bekanntmachungen, Empfehlungen 
und vor allem Richtlinien – obwohl weiterhin in Kraft – formal an die seit der Neuor-
ganisation des deutschen Strahlenschutzrechtes (StrlSchG, StrlSchV) im Jahre 2019 
geltenden Rechtsvorschriften angepasst worden. Insofern beziehen sich die im Text 
gewählten Verweise auf amtliche Verwaltungsvorschriften [bmuxx] teilweise auf die 
vor 2019 geltenden Rechtsvorschriften. Es bleibt zu hoffen, dass die Überarbeitung 
des untergesetzlichen Regelwerkes in nächster Zeit so weit abgeschlossen sein wird, 
dass die aktuelle Verordnungs- und Gesetzeslage abgebildet wird. Die Pflichten der im 
Strahlenschutz verantwortlichen Personen nach Strahlenschutzgesetz, Strahlen-
schutzverordnung und Atomrechtlicher Entsorgungsverordnung (AtEV) sind in Kapi-
tel 13 zusammengestellt.

An dieser Stelle sei auch ein Hinweis auf die 2. Auflage unseres Buches Fit für den 
technischen Strahlenschutz gestattet, das ebenfalls im Carl Hanser Verlag erschienen 
ist (ISBN 978-3-446-47571-7). Das Aufgaben- und Übungsbuch ist eine hilfreiche Er-
gänzung zum vorliegenden Buch, kann jedoch auch unabhängig davon eingesetzt 
werden.
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1   
Einleitung

Die energiereiche Strahlung von radioaktiven Stoffen oder Strahlungsgeneratoren 
kann vom Menschen nicht unmittelbar wahrgenommen werden. Je nach Art und 
Dauer einer Strahlenexposition können jedoch Gesundheitsschäden entstehen, die im 
Allgemeinen erst nach Verzögerungen von Tagen bis Jahren in Erscheinung treten. 
Für direkte Schutzmaßnahmen gegen die Strahlenwirkungen ist es dann häufig zu 
spät, sodass nur noch versucht werden kann, den Krankheitsverlauf mit medizini-
schen Mitteln günstig zu beeinflussen. Der hier gemeinte Strahlenschutz befasst sich 
jedoch nicht mit der medizinischen Behandlung, sondern mit der Verhütung von 
Strahlenschäden durch geeignete Maßnahmen und technische Vorkehrungen. Diese 
beruhen auf wissenschaftlichen Untersuchungen der Strahlenwirkungen und lang-
jährigen Erfahrungen beim Umgang mit Strahlungsquellen.

Zum besseren Verständnis der praktischen Strahlenschutzmaßnahmen werden im 
Folgenden zunächst einige grundlegende Zusammenhänge der Strahlenphysik und 
Strahlenbiologie erläutert, bevor in den Kapiteln zur Strahlungsmessung, zu den 
Schutzmaßnahmen sowie zu den Rechtsvorschriften das eigentliche Thema Strahlen-
schutz behandelt wird. Dabei werden nur solche Strahlungsquellen berücksichtigt, 
bei denen die Energie der Strahlung etwa 100 MeV nicht überschreitet.





2   
Aufbau der Materie

Materie ist aus Atomen aufgebaut. Diese bestehen, wie in Bild 2.1 modellmäßig darge-
stellt, aus einem sehr kleinen Atomkern, der fast die gesamte Masse enthält, und ei-
ner sehr leichten Atomhülle, durch die das Atomvolumen bestimmt ist. Der Atomkern 
ist elektrisch positiv geladen, wobei die Ladungsmenge durch die Anzahl der in ihm 
enthaltenen Protonen gegeben ist, die jeweils mit einer Elementarladung behaftet 
sind. Ein neutrales Atom enthält in der Atomhülle eine gleich große Anzahl negativ 
geladener Elektronen sowie positiv geladener Protonen im Kern. Im Unterschied zur 
in Bild 2.1 gewählten Darstellung nimmt der wirkliche Atomkern innerhalb der durch 
die elektrischen Felder von Protonen und Elektronen erfüllten Atomhülle einen sehr 
viel kleineren Raum ein. Infolgedessen ist die dichte Packung von Atomen in fester 
Materie nur gegenüber anderen Atomen undurchlässig, während sie gegenüber 
schnell fliegenden Elementarteilchen wie Elektronen, Protonen oder Neutronen we-
gen der relativ großen Zwischenräume zwischen Atomkernen und Hüllenelektronen 
weitgehend durchlässig wirkt. Ein chemisches Element ist durch die Anzahl Z der 
Elektronen in der Hülle bzw. der Protonen im Kern (Kernladungszahl) charakteri-
siert, z. B. Wasserstoff: Z = 1, Sauerstoff: Z = 8, Eisen: Z = 26 (siehe Anhang 15.131)). Die 
chemischen Elemente sind im sogenannten Periodensystem entsprechend ihrer 
Kernladungszahl angeordnet, die deshalb auch als Ordnungszahl bezeichnet wird. 
Das in der Natur vorkommende Element mit der höchsten Kernladungszahl ist Uran 
(Z = 92). Künstlich wurden Transurane mit Kernladungszahlen bis über 115 herge-
stellt.

Außer den Protonen enthält der Atomkern eine vergleichbare Anzahl etwa gleich 
schwerer Kernteilchen, die elektrisch ungeladen (neutral) sind und Neutronen ge-
nannt werden. Protonen und Neutronen werden gemeinsam als Nukleonen bezeich-

1	 Bei Verweisen auf Anhang 15.1, Anhang 15.2, Anhang 15.3 etc. sind die numerisch sortierten Tabellen 
und Diagramme in Kapitel 15, „Anhang: Tabellen und Diagramme“, gemeint.
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net. Die Nukleonenzahl A, auch Massenzahl genannt, ist demnach gleich der Summe 
aus der Anzahl Z der Protonen und der Anzahl N der Neutronen (A = Z + N). In Bild 2.1 
ist durch unterschiedlich weite Elektronenbahnen symbolisch dargestellt, dass sich 
die Elektronen in der Atomhülle in verschiedenen Abständen um den Atomkern be-
wegen, wobei sie mit unterschiedlichen Kräften an ihn gebunden sein können. Die 
Bahnen veranschaulichen damit bestimmte Zustände der Elektronen in der Atom-
hülle, die dadurch gekennzeichnet sind, dass zur Elektronenablösung vom Atom un-
terschiedliche Energien zugeführt werden müssen (Bindungsenergien). Es ist üblich, 
die Bahnen gemäß ihrer Bindungsenergien bestimmten Elektronenschalen zuzuord-
nen, die von innen nach außen mit den Buchstaben K, L, M, … usw. bezeichnet wer-
den. In ähnlicher Weise kann auch der Atomkern durch charakteristische Bewe-
gungs- und Anregungszustände der Nukleonen (Energiezustände) gekennzeichnet 
werden, wobei zwischen Grundzustand und „angeregten“ Zuständen zu unterschei-
den ist (siehe Bild 4.2 und Bild 4.3).

Ein Atomkern ist durch die Kernladungszahl Z und die Nukleonenzahl A gekenn-
zeichnet. In der physikalischen Schreibweise für einen Atomkern X wird dazu die 
Kernladungszahl unten links und die Nukleonenzahl oben links neben das Element-
symbol gesetzt ( , z. B. ). Zumeist wird Z weggelassen, da die Kernladungszahl 
bereits durch das Elementsymbol bestimmt ist (60Co). Eine ebenfalls gebräuchliche 
Schreibweise setzt die Nukleonenzahl hinter das Elementsymbol (z. B. Co-60 oder 
Co 60).

Bild 2.1  Schematische Darstellung eines Atoms

Wenn Atomkerne untereinander sowohl die gleiche Ordnungszahl Z als auch die glei-
che Massenzahl A haben, gehören sie zur gleichen Atomart, die als Nuklid bezeichnet 
wird. Atomarten, bei denen nur die Anzahl der Protonen gleich ist, heißen Isotope des 
Elements mit der Kernladungszahl Z, z. B. Cs-134 und Cs-137. Für Nuklide mit Atomker-
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nen gleicher Massenzahl  A wird der Begriff Isobare verwendet, z. B. P-32 und S-32. 
Durch den Buchstaben m oben rechts neben dem Elementsymbol werden Atomarten 
gekennzeichnet, deren Atomkerne sich in sogenannten metastabilen Energiezuständen 
befinden ( , z. B.  bzw. Ba-137m). Als metastabil wird hier ein angeregter 
Zustand des Kerns bezeichnet, dessen mittlere Lebensdauer (siehe Abschnitt 4.1.3) so 
groß ist, dass dieser Atomkern in der Praxis als eigenständiges Nuklid betrachtet wer-
den kann (Isomer).

Die Masse eines Atomkerns ist, was nach klassischen Gesetzen nicht zu erwarten 
wäre, stets kleiner als die Summe der Massen seiner Bestandteile. Diese Massendiffe-
renz, der sogenannte Massendefekt, stellt nach der Einsteinschen Relativitätstheorie, 
welche Masse und Energie als äquivalent betrachtet, ein Maß für die Bindungsener-
gie des Atomkerns dar, in der sich die starken Massenanziehungskräfte geringer 
Reichweite zwischen den Bestandteilen des Atomkerns ausdrücken, die den Atom-
kern zusammenhalten.

Für die Masse ma eines Atoms ergibt sich bei allen Nukliden ein sehr kleiner Zahlen-
wert (z. B. mH – 1 = 1,6735 · 10–24 g). Um das Rechnen mit derart kleinen Zahlenwerten zu 
vermeiden, wird anstelle der Atommasse  ma die sogenannte relative Atommasse  Ar 
verwendet, die als dimensionslose Zahl das Verhältnis der Atommasse ma zu einer Be-
zugsmasse mu (Atommassenkonstante) bezeichnet (Ar = ma/mu). Als Bezugsmasse dient 
heute der 12. Teil der Masse eines Atoms des Nuklids C-12, d. h., mu = 1,66054 · 10–24 g. 
Mit der relativen Atommasse und der Atommassenkonstanten gilt für die Masse M von 
N Atomen eines Nuklids folgende Formel:

 	 (2.1)

Da die meisten chemischen Elemente in unserer Natur Gemische mehrerer Isotope 
sind, ergibt sich die mittlere relative Atommasse   eines Elements aus den relativen 
Häufigkeiten hi des natürlichen Vorkommens der stabilen Isotope auf der Erde und 
ihren relativen Atommassen Ari gemäß folgender Formel:

 	 (2.2)

Die relativen Atommassen der Nuklide sind der Fachliteratur zu entnehmen. In An-
hang 15.13 sind die mittleren relativen Atommassen der Elemente für die in der Na-
tur vorkommende Isotopenzusammensetzung angegeben.

Fachliteratur
[aud17], [eva82], [fri14], [iup16], [kra12], [mus95], [pov14]

Online-Nukleardaten/Programm-Service
[iupac], [ndc]
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Strahlungsarten

3.1 � Materiestrahlung

Als materielle Strahlungsteilchen (Korpuskularstrahlung) werden mit hoher Ge-
schwindigkeit den Raum durchsetzende kleinste Teilchen, insbesondere Bestandteile 
des Atoms, bezeichnet, die eine Ruhemasse besitzen. Die wichtigsten materiellen 
Strahlungsteilchen sind schnell fliegende Elektronen (e), Protonen (p), Neutronen (n) 
sowie Alphateilchen (α). Unter einem Alphateilchen wird dabei ein Teilchen verstan-
den, das aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht, die gemeinsam als beson-
ders stabiles Gebilde aus einem größeren Atomkern ausgestoßen werden. Die bei Um-
wandlungen von Atomkernen ausgestoßenen Elektronen werden als Betateilchen (β) 
bezeichnet.

3.2 � Wellenstrahlung

Ähnliche Wirkungen wie durch materielle Strahlungsteilchen können auch durch 
schnelle periodische Änderungen (Schwingungen) von elektrischen und magneti-
schen Kraftfeldern verursacht werden, die sich im Raum ausbreiten (elektromagneti-
sche Welle, siehe Bild 3.1). Wie bei anderen Wellenbewegungen besteht auch hier 
zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit c, der Wellenlänge λ (Abstand benachbar-
ter Wellenberge) und der Frequenz  f (Anzahl der Schwingungen pro Zeitinter-
vall = Schwingungszahl) die Beziehung

 	 (3.1)
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Bild 3.1  Schematische Darstellung der elektromagnetischen Wellenstrahlung: Der 
Wellenzug veranschaulicht die periodische Zu- und Abnahme des elektromagneti-
schen Kraftfeldes in einem Wellenpaket, das mit Lichtgeschwindigkeit an einem 
Punkt vorbeiläuft.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf elektromagnetische Wellen mit 
Wellenlängen von weniger als 10–9 m (siehe Anhang 15.3 und Anhang 15.4), da solche 
mit größeren Wellenlängen (sichtbares Licht: ca. 0,5 µm, Wärmestrahlung: ca. 0,1 mm, 
Radarstrahlen: ca. 10 cm, Radiowellen: ca. 100 m) keine Strahlenschäden im hier ge-
meinten Sinne verursachen. Kurzwellige elektromagnetische Wellen lassen sich auch 
als teilchenhafte Wellenpakete, Photonen genannt, auffassen, weil sie wie Teilchen 
auf die Materie einwirken können. Photonen haben keine Ruhemasse. Sie transpor-
tieren nur Energie (siehe Abschnitt 3.3), wobei sie sich geradlinig mit Lichtgeschwin-
digkeit ausbreiten, die im Vakuum etwa c = 299 792 km/s beträgt.

Nach ihrer Entstehung wird bei der hier betrachteten elektromagnetischen Wellen-
strahlung zwischen Gammastrahlung  (γ) und Röntgenstrahlung (X) unterschieden. 
Gammastrahlung wird aus radioaktiven Atomkernen emittiert. Röntgenstrahlung 
entsteht bei Elektronenübergängen in der Atomhülle sowie beim Auftreffen schnell 
bewegter geladener Teilchen, insbesondere Elektronen, auf Materie (z. B. Wolframt-
argets in Röntgenröhren). Die bei dem zuletzt genannten Wechselwirkungsprozess 
entstehende Röntgenstrahlung wird auch als Bremsstrahlung bezeichnet.

3.3 � Eigenschaften der Strahlung

Das Verhalten materieller Strahlungsteilchen ist durch ihre Bewegungsenergie, ihre 
Masse und ihre elektrische Ladung gekennzeichnet. Die Bewegungsenergie oder ki-
netische Energie  Ek bzw. das Arbeitsvermögen eines bewegten Teilchens mit der 
Masse  m ist, solange die Geschwindigkeit  v klein gegen die Lichtgeschwindigkeit  c 
bleibt, durch folgende Beziehung gegeben:

 	 (3.2)

Wenn sich die Teilchengeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit nähert, gilt nach 
der Einsteinschen Relativitätstheorie folgende Formel:



3.3  Eigenschaften der Strahlung	 9

 	 (3.3)

Darin wird der Quotient  im Unterschied zur Ruhemasse m auch als rela-
tivistische Masse bezeichnet, die mit zunehmender Geschwindigkeit größer wird. 
m ∙ c2 ist die sogenannte Ruheenergie, die einem ruhenden Teilchen (v = 0) mit der Ru-
hemasse m entspricht. Wegen der sehr kleinen Teilchenmassen werden Bewegungs- 
und Ruheenergie von Strahlungsteilchen nicht in der technischen Energieeinheit 
Joule (J) , sondern in der atomphysikalischen Einheit Elektronvolt (eV) bzw. Vielfachen 
davon (keV, MeV, GeV) angegeben. 1 eV ist die Bewegungsenergie eines Elektrons nach 
Durchlaufen eines elektrischen Spannungsgefälles im Vakuum von 1 Volt. Die Bedeu-
tung der Vorsätze k, M und G kann aus Anhang 15.3 entnommen werden. Es gilt zah-
lenmäßig 1 eV = 1,602 ∙ 10–19 J (siehe Anhang 15.7). Für die Ruhemassen und -energien 
der Atombestandteile gelten die in Tabelle 3.1 angegebenen Werte.

Tabelle 3.1  Ruheenergien und Ruhemassen der Atombestandteile

Teilchen Energie in MeV Masse in kg

Elektron 0,511 9,1094 ∙ 10–31

Proton 938,272 1,6726 ∙ 10–27

Neutron 939,565 1,6749 ∙ 10–27

Für die Berechnung der Bewegungsenergie von Photonen lassen sich die vorangegan-
genen Berechnungsformeln nicht anwenden, da Photonen keine Ruhemasse haben 
und sich stets mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Bewegungsenergie von Photo-
nen ist vielmehr proportional zur Frequenz der Wellen, bzw. gemäß Formel 3.1 umge-
kehrt proportional zur Wellenlänge.

 	 (3.4)

Darin ist h eine zuerst von Planck angegebene Konstante, das Plancksche Wirkungs-
quantum (h = 4,136 ∙ 10–15 eVs). Mit dieser Formel lässt sich die Energie von Photonen 
(ebenfalls im Energiemaß eV bzw. keV oder MeV) berechnen, wenn die Wellenlänge λ 
bzw. Frequenz f der Wellen bekannt ist. Umgekehrt wird die zu einer bekannten Pho-
tonenenergie Ek in keV gehörende Frequenz f in 1/s bzw. Wellenlänge λ in nm (im Va-
kuum) aus folgenden Zahlenwertgleichungen ermittelt:

 	 (3.5)
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 	 (3.6)

Die Energien von materiellen Teilchen und Photonen, die von praktisch gebräuchli-
chen radioaktiven Stoffen emittiert werden, liegen im Allgemeinen zwischen etwa 
5 keV und 10 MeV. Bei Röntgenröhren stimmt die maximale Photonenenergie (Gren-
zenergie) in keV wertmäßig mit der Spannung der Röntgenröhre in kV überein, die 
im Allgemeinen zwischen 10 kV und 500 kV liegt. Mit Beschleunigern können auch 
Teilchenenergien von vielen GeV erreicht werden.

Fachliteratur
[ber24], [bia18], [das03], [eva82], [fri14], [gai16], [kam14], [kra19], [kri23], [leo94], [mar13], [may02], 
[mus95], [pet19], [pov14], [rum24], [tur22]

Online-Nukleardaten/Programm-Service
[amdc], [ciaaw], [iupac], [psi], [ptable], [usndp]



4   
Strahlungsquellen

4.1 � Radioaktive Stoffe

4.1.1 � Aktivität

Radioaktive Strahlungsquellen sind Substanzen, bei denen infolge von Kernprozes-
sen aus einzelnen Atomkernen spontan, d. h. ohne äußere Einwirkung, Photonen und 
materielle Teilchen, beide kurz Strahlungsteilchen genannt, ausgestoßen werden. Die 
durchschnittliche Anzahl ΔN solcher Kernprozesse, die sich in einem kleinen Zeitin-
tervall Δt in einer Menge von Atomen vollziehen, geteilt durch das Zeitintervall, wird 
als Aktivität bezeichnet.

 	 (4.1)

Die Einheit der Aktivität ist das Becquerel (Bq), wobei 1 Bq = 1 Kernprozess pro Se-
kunde ist. Früher war die Einheit Curie (Ci) gebräuchlich. Es gilt: 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq, 
was etwa der Aktivität von 1 g Radium entspricht. Radium wurde als Vergleichsele-
ment gewählt, weil es die ersten stärkeren radioaktiven Quellen lieferte und dank 
seiner großen Halbwertszeit von 1600 Jahren (siehe Abschnitt 4.1.3) praktisch eine 
nahezu konstante Aktivität besitzt.

Da in der Praxis mit Aktivitäten bis etwa 1015 Bq zu rechnen ist, sind außer den Grund-
einheiten auch noch typische Vielfache bzw. Bruchteile dieser Einheiten in Gebrauch, 
z. B. TBq, GBq, MBq bzw. kCi, mCi, μCi (siehe Anhang 15.3 und Anhang 15.9).
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4.1.2 � Kernprozesse

Bei spontanen Kernprozessen gelangen Atomkerne von einem weniger stabilen Zu-
stand in einen stabileren Zustand, indem sie sich entweder in Kerne anderer Nuklide 
umwandeln (radioaktive Umwandlung) oder von einem metastabilen Zustand in ei-
nen energetisch niedrigeren Zustand übergehen (isomerer Übergang). Dabei können 
materielle Teilchen ausgestoßen oder Photonen abgestrahlt werden (siehe Bild 4.1).

Bild 4.1  Schematische Darstellung der Strahlungsemission aus dem Atomkern

Bei den schweren Atomkernen (A > 200) werden vielfach Alphateilchen (α) emittiert 
(Alphazerfall). Bei leichteren Kernen führen radioaktive Prozesse fast immer zur 
Emission von Betateilchen  (β), deren Ladung sowohl negativ als auch positiv sein 
kann (Betazerfall). Die Emission eines negativen Betateilchens (β–, Negatron), das an 
sich kein stabiler Bestandteil des Kerns ist, lässt sich dabei als Folge der Umwand-
lung eines Neutrons in ein Proton und ein Elektron innerhalb des Kerns deuten 
(n → p+ + β–). Die Emission eines positiven Betateilchens (β+, Positron) folgt entspre-
chend aus der Umwandlung eines Protons in ein Neutron (p+ → n + β+). Der β+-Zerfall 
tritt nur bei künstlich radioaktiven Stoffen auf. Die Umwandlung von Proton in Neu-
tron ist auch über die Aufnahme eines Elektrons aus der Atomhülle in den Kern mög-
lich (Elektroneneinfang) (p+ + e– → n). Dieser Prozess, der üblicherweise mit dem 
Symbol  ε gekennzeichnet wird, tritt bevorzugt bei Atomkernen mit Massenzahlen 
A > 60 auf.

Häufig befindet sich der Atomkern nach einer radioaktiven Umwandlung zunächst 
noch in einem metastabilen, energetisch angeregten Zustand, aus dem er erst durch 
Emission eines oder mehrerer Photonen (Gammaquanten) in den Grundzustand 
übergehen kann. Der isomere Übergang wird mit dem Symbol IT gekennzeichnet. Auf 
die Primär-Alpha- oder Betaemission folgt somit unmittelbar anschließend eine Gam-
maemission bzw. eine Kette von mehreren Gammaemissionen, bis der Grundzustand 
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